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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtliche Bauvorschriften: 

Rechtsgrundlagen 

� Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl.
I S. 1722)

� Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548)

� Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

� Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S.
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.11.2014
(GBl. S. 501)

� § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) 

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. BauNVO

1.1 Art der baulichen Nutzung 

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet 

1.1.1.1 In allen festgesetzten allgemeinen Wohngebieten sind nicht störende Handwerks-
betriebe (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO) nicht zulässig. § 1 Abs. 5 BauNVO

1.1.1.2 Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nrn. 2, 4 und 5 BauNVO (Sonstige nicht störende 
Gewerbebetriebe, Gartenbaubetriebe, Tankstellen) sind in allen festgesetzten all-
gemeinen Wohngebieten nicht zulässig. § 1 Abs. 6 BauNVO

1.1.2 Mischgebiet 

1.1.2.1 In den Mischgebieten (MI) sind Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnü-
gungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nrn. 6, 7 und 8 BauNVO) nicht zulässig. 

§ 1 Abs. 5 BauNVO

1.1.2.2 In den Mischgebieten (MI) sind Nutzungen nach § 6 Abs. 3 BauNVO (Vergnü-
gungsstätten) nicht zulässig. § 1 Abs. 6 BauNVO

1.1.2.3 Im Mischgebiet MI 5 sind Wohngebäude und Wohnungen nicht zulässig. 
§ 1 Abs. 4 BauNVO

1.1.2.4 In den festgesetzten Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe mit folgenden 
zentrenrelevanten Warensortimenten unzulässig: 

Teil A  
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� Oberbekleidung, Kürschnerwaren, sonstige Textilwaren, Stoffe, Wolle, Kurzwa-

ren 

� Schuhe, Lederwaren, Hüte, Schirme 

� Sportbekleidung, Sportgeräte, Waffen und Jagdbedarf 

� Haushaltswaren, Kunstgewerbe, Geschenkartikel 

� Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, Kleinelektrogeräte 

� optische und feinmechanische Erzeugnisse 

� Fotowaren, Fotogeräte, Kameras 

� Bücher, Spielwaren, Bastelartikel 

� Uhren, Schmuck, Silberwaren 

� Musikalien, Tonträger 

� Heimtextilien, Bettwaren, Gardinen und Zubehör 

Der Versorgung des Gebiets dienende Läden mit Angeboten der zentrenrelevan-
ten Warensortimente 

� Nahrungs- und Genussmittel, einschl. der Betriebe des Ernährungshandwerks 

� Drogeriewaren, Kosmetika 

� Apothekenwaren 

� Papier- und Schreibwaren, Zeitschriften 

� Schnittblumen 

können ausnahmsweise in den Mischgebieten MI 1 – MI 4 zugelassen werden, 
wenn keine Auswirkungen auf den zentralen Versorgungsbereich in der Gemeinde 
(Einkaufsinnenstadt) bestehen. Andere Einzelhandelsbetriebe mit diesem Sorti-
ment sind ausgeschlossen. § 1 Abs.4 Nr.2 BauNVO 

1.1.3 Sondergebiet „Parkhaus“ 

Das Sondergebiet „Parkhaus“ dient der Errichtung eines Parkhauses mit allen er-
forderlichen Nebeneinrichtungen wie z.B. Toilettenanlagen, Erste-Hilfe-Räumen 
etc. § 11 Abs. 2 BauNVO 

1.1.4 Eingeschränktes Gewerbegebiet 

1.1.4.1 Das eingeschränkte Gewerbegebiet (GEE) dient der Unterbringung von Gewerbe-
betrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören und daher im Hinblick auf 
Emissionen den Anforderungen des § 6 Abs.1 BauNVO entsprechen. 
 § 1 Abs. 5 BauNVO 

1.1.4.2 Im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEE) sind Tankstellen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO) nicht und Vergnügungsstätten (§ 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO) auch aus-
nahmsweise nicht zulässig. § 1 Abs. 5  und 6 BauNVO 

1.1.4.3 In dem festgesetzten eingeschränkten Gewerbegebiet (GEE) sind Einzelhandel 
mit zentrenrelevanten Warensortimenten gem. Ziffer 1.1.2.4. einschließlich der 
Versorgung des Gebiets dienende Läden mit Angeboten der zentrenrelevanten 
Warensortimente gem. Ziffer 1.1.2.4 nicht zulässig. § 1 Abs.4 Nr. 2 BauNVO 
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1.1.5 Fläche für den Gemeinbedarf 

1.1.5.1 In der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ sind 
zulässig: 

� Gebäude und Einrichtungen, die der Betreuung von Kindern dienen, 

� alle erforderlichen Nebeneinrichtungen und Anlagen (z.B. Küchen, Abstell- und 
Sanitärräume) sowie 

� Spielplätze 

� Stellplätze innerhalb des dafür festgesetzten Bereichs. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

1.1.5.2 In der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung „Bildungseinrichtung“ sind 
zulässig: 

� Gebäude und Einrichtungen, die der Vermittlung von Bildung dienen, 

� Lehr- und Veranstaltungsräume für schulische, kulturelle, soziale und musische 
Veranstaltungen, 

� alle erforderlichen Nebeneinrichtungen und Anlagen (z.B. Lager- und Technik-
räume, Küchen, Abstell- und Sanitärräume) 

� Stellplätze innerhalb des dafür festgesetzten Bereichs. 

 § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

1.2 Maß der baulichen Nutzung 

1.2.1 Grundflächenzahl 

1.2.1.1 Durch Nebenanlagen (Na, Ra) darf die zulässige Grundflächenzahl im MI 1 über-
schritten werden, maximal jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,82. 
 § 19 Abs. 4 BauNVO 

1.2.1.2 Durch Tiefgaragen (TG) darf die zulässige Grundflächenzahl überschritten wer-
den, maximal jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,95. § 19 Abs. 4 BauNVO 

1.2.2 Höhe der baulichen Anlagen / Gebäudehöhen 

1.2.2.1 Als unterer Bezugspunkt für die maximale Gebäudehöhe gilt die Oberkante des 
Gehwegs der zugehörigen Erschließungsstraße bzw. der Fahrbahn der Erschlie-
ßungsstraße, wenn kein Gehweg vorhanden ist, an der Mitte des Gebäudes 
(senkrecht zur Straße gemessen). Die Gebäudehöhe wird durch den obersten 
Punkt der Dachfläche bestimmt bzw. bei Flachdächern am obersten Punkt der 
Dachbrüstung. § 18 Abs. 1 BauNVO 

1.2.2.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2, den Mischgebieten MI 1 und 
MI 5 sowie dem eingeschränkten Gewerbegebiet GEE dürfen Solaranlagen die 
festgesetzte maximale Gebäudehöhe um maximal 1,5 m überschreiten. 
 § 18 Abs. 1 BauNVO 

1.2.2.3 Die maximale Gebäudehöhe kann durch technische Aufbauten oder Bauteile um 
max. 1,50 m überschritten werden, sofern die Aufbauten um mind. 1,20 m von der 
Dachaußenkante zurückversetzt sind. 
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1.2.2.4 Tiefgaragen sind so weit in den Untergrund einzubinden, dass sie eine Höhe von 

maximal 153,20 m.ü.NN erreichen. Die Höhe wird gemessen an der Oberkante 
der äußeren Dachhaut der Tiefgarage am höchsten Punkt. 

1.2.2.5 Aufbauten (z.B. Entlüftungsanlagen, Baumeinfassungen) dürfen die max. Höhe 
der Tiefgarage um max. 1,0 m überschreiten, sofern sie jeweils eine Fläche von 
25 m² nicht überschreiten. 

1.2.2.6 Die festgesetzte maximale Höhe der Tiefgarage darf für die Errichtung von Brüs-
tungen, Mauern und Geländer um bis zu 1,0 m überschritten werden, sofern sie 
transparent und nicht vollflächig geschlossen ausgebildet werden. 
 § 18 Abs. 1 BauNVO 

1.2.2.7 Nebenanlagen dürfen eine max. Höhe von 2,50 m nicht überschreiten. Oberer 
Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Dachfläche, unterer Bezugspunkt ist das 
tatsächliche Gelände nach Durchführung der Baumaßnahme, bzw. die Oberkante 
der Tiefgarage  (inklusive Vegetationsauflage und Drainschicht) in der Mitte der 
Nebenanlage. § 18 Abs. 1 BauNVO 

1.3 Bauweise 

Für das Sondergebiet „Parkhaus“, das Mischgebiet MI 5 sowie das eingeschränkte 
Gewerbegebiet (GEE) wurde die abweichende Bauweise festgesetzt. Dies bedeu-
tet, es gilt die offene Bauweise, wobei auch Gebäudelängen über 50 m zulässig 
sind. § 22 Abs. 4 BauNVO 

1.4 Überbaubare Grundstücksfläche 

1.4.1 Ebenerdige Terrassen und hochbaulich nicht in Erscheinung tretende Nebenanla-
gen (z.B. Müllbehälteraufstellflächen) sind auch außerhalb der überbaubaren Flä-
che (Baufenster) zugelassen. § 14 Abs. 1 BauNVO 

1.4.2 Auf der Südseite des Gebäudes Nr. 8 im allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind 
Überschreitungen der Baugrenze und Baulinie durch Balkone zulässig, die eine 
Breite von über 5,0 m haben, wenn alle Balkone der Hausseite in der Summe eine 
Fläche von weniger als 50 % der Hausseite  einnehmen. § 23 Abs. 3 BauNVO 

1.4.3 Überschreitungen der Baugrenzen und Baulinien über das nach § 23 Abs. 2 
BauNVO zulässige geringfügige Maß hinaus sind durch Eingangsüberdachungen 
(Vordach) zulässig, wenn sie nicht breiter als 5,50 m sind und nicht mehr als 1,5 m 
über die Baugrenze bzw. Baulinie hinausragen.  § 23 Abs. 3 BauNVO 

1.4.4 Überschreitungen der Baugrenzen und Baulinien (Baufenster) durch unterirdische 
Nebenräume und Tiefgaragen sind zulässig, wenn ihre Dächer intensiv begrünt 
und gärtnerisch gestaltet sind. § 23 Abs. 3 BauNVO 

1.5 Flächen für Nebenanlagen 

1.5.1 Hochbaulich in Erscheinung tretende Nebenanlagen wie z.B. Einhausungen für 
Müllcontainer und Fahrradstellplätze sind nur innerhalb der Baugrenzen und in 
den dargestellten Flächen für die Nebenanlagen Na zulässig. Eine geringfügige 
Abweichung von den in der Planzeichnung eingetragenen Standorten ist zulässig. 
 § 23 Abs. 3 BauNVO 
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1.5.2 Rampen zur barrierefreien Erschließung der Hauptgebäude sind innerhalb der 
Baugrenzen und in den dargestellten Flächen für die Nebenanlagen RA zulässig. 
Rampen zu barrierefreien Erschließung der Innenhöfe sind innerhalb des gesam-
ten Plangebietes zulässig. § 12 Abs. 6 BauNVO

1.6 Abstandsflächen 

Auf der Nordseite des Gebäudes Nr. 3 und der Südseite des Gebäudes Nr. 17 im 
Mischgebiet MI 1 sind geringere als die nach Bauordnungsrecht (§ 5 Abs. 7 LBO) 
notwendigen Maße der Tiefe der Abstandsflächen zulässig. Die Abstandsflächen 
betragen hier 0,33 der Wandhöhe mindestens jedoch 2,50 m. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB

1.7 Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen 

1.7.1 Oberirdische Stellplätze sind in den Allgemeinen Wohngebieten WA und in den 
Mischgebieten 1 bis 4 nur innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flä-
chen für Stellplätze (St) zulässig. Oberirdische Garagen und Carports sind dort 
nicht zulässig. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 BauNVO

1.7.2 Im Bereich des MI 5 und im eingeschränkten Gewerbegebiet (GEE) sind Stellplät-
ze, oberirdische Garagen und Carports nur im Bereich der überbaubaren Grund-
stücksflächen zulässig. § 12 Abs. 6 BauNVO

1.7.3 Tiefgaragen sind innerhalb der dafür in der Planzeichnung gekennzeichneten Flä-
che TGa und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

1.8 Verkehrsflächen 

1.8.1 Auf der öffentlichen Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung „Mobilitätsstation, Par-
ken, Trafostation“ ist die Einrichtung von öffentlichen Stellplätzen, einer Trafostati-
on sowie einer überdachten Mobilitätsstation zulässig. Diese dient der Unterbrin-
gung von zum Verleih angebotenen Car-Sharing Autos, Elektrofahrrädern etc. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

1.8.2 Auf der öffentlichen Verkehrsfläche mit Zweckbestimmung „Quartiersplatz“ ist die 
Anlage, Errichtung und Benutzung von Spielflächen und Spielgeräten zulässig. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

1.8.3 Für die Festsetzung der Lage und Höhe der Verkehrsflächen ist die Planzeich-
nung bzw. der Planeinschrieb maßgebend. Ein Abweichen von den festgesetzten 
Straßenhöhen +/- 30 cm ist zulässig.  

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB

1.9 Öffentliche Grünflächen 

Kinderspielplatz 

Auf den öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestimmung „Spielplatz“ ist die Anla-
ge, Errichtung und Benutzung von Spielflächen und Spielgeräten zulässig. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB
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1.10 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 

1.10.1 Auf den Flächen R1 ist ein Geh- und Fahrrecht für Fußgänger und Radfahrer zu 
Gunsten der Öffentlichkeit zu sichern. § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB 

1.10.2 Auf den Flächen R2 ist ein Geh- und Fahrrecht für Fußgänger und Radfahrer so-
wie ein Fahrrecht zu Gunsten der Öffentlichkeit zu sichern. 
 § 9 Abs.1 Nr. 21 BauGB 

1.11 Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädl ichen Umwelteinwirkun-
gen 

1.11.1 Gewerbelärm 

1.11.1.1 In den Mischgebieten MI 1 und MI 5 entlang der Wasserstraße sind an der Nord-
seite der Gebäude nur gewerbliche Nutzungen sowie bei Wohnungen nicht 
schutzbedürftige Räume (Küchen, Bäder, etc.) zulässig. 

An der Nordostecke des Baufelds 4 (siehe Plan in Anlage) im Allgemeinen Wohn-
gebiet WA 1 sind nur nicht schutzbedürftige Räume (Küchen, Bäder, etc.) zuläs-
sig. 

Andere Räume sind an den betreffenden Gebäudeseiten nur zulässig, wenn die 
geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch andere entsprechende Maß-
nahmen (z.B. vorgelagerte Fassade, nicht zu öffnende Fenster) eingehalten wer-
den. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, 
soweit nachgewiesen wird, dass – insbesondere an gegenüber den Lärmquellen 
abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere 
Lärmschutzmaßnahmen ausreichend sind. 

Diese Nutzungseinschränkung entfällt, sobald die Schlachthofnutzung auf dem 
nördlich der Wasserstraße gelegenen Schlachthofgelände eingestellt ist und dau-
erhaft sichergestellt ist, dass aus dem nördlich der Wasserstraße gelegenen Ge-
werbegebiet keine Emissionen mehr entstehen, die zu einer Überschreitung der 
Immissionswerte der TA Lärm im Mischgebiet und im allgemeinen Wohngebiet 
führen. § 9 Abs.1 Nr. 24 i.V.m. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

1.11.1.2 Im Mischgebiet MI 2 sind an der Ostseite des Webereihochbaus nur gewerbliche 
Nutzungen sowie bei Wohnungen nur nicht schutzbedürftige Räume (Küche, Bä-
der, etc.) zulässig. 

Andere Räume sind an den betreffenden Gebäudeseiten nur zulässig, wenn die 
geltenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch andere entsprechende Maß-
nahmen (vorgelagerte Fassade, nicht zu öffnende Fenster) eingehalten werden. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, 
soweit nachgewiesen wird, dass – insbesondere an gegenüber den Lärmquellen 
abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere 
Lärmschutzmaßnahmen ausreichend sind. § 9 Abs.1 Nr. 24 BauGB 
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1.11.2 Verkehrslärm 

1.11.2.1 Zum Schutz vor Außenlärm sind in den Mischgebieten MI 1 und MI 5 entlang der 
Wasserstraße für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen die Anforderungen der 
Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe Novem-
ber 1989, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-Maße der 
Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109 aus den in der Planzeichnung ge-
kennzeichneten Lärmpegelbereichen. 

Nach außen abschließende Bauteile von Aufenthalts- und Büroräumen sind so 
auszuführen, dass sie folgende resultierende Schalldämm-Maße aufweisen: 

Lärmpegel-
bereich 

Erforderliches resultierendes SchalIdämmmaß 
R'w,res des Außenbauteils in dB 

Bettenräume in Kran-
kenanstalten und Sana-

torien 

Aufenthaltsräume in Wohnun-
gen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unter-

richtsräume und ähnliches 

Büroräume 1) und ähnli-
ches 

III 40 35 30 

IV 45 40 35 

V 50 45 40 
Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau", November 1989, Tabelle 8 (Hrsg.: DIN Deutsches 
Institut für Normung e.V.) 

1.11.2.2 Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der ge-
samten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach Tabelle 9 
der DIN 4109 zu korrigieren. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

1.12 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

1.12.1 Private Wegeflächen, Pkw-Stellplätze, Zufahrten (ausgenommen Tiefgaragenein- 
und -ausfahrten) und Hofflächen sind mit wasserdurchlässigen Oberflächen zu be-
festigen (z.B. wassergebundene Decken, Pflaster mit Rasenfugen, Schotterra-
sen). Ausgenommen sind Flächen, die aus funktionalen Gründen (z.B. Lieferver-
kehr, Befahrbarkeit mit Einkaufswägen, Abstellflächen für Lkw, Kfz-
Wartungsflächen, Flächen, auf denen die Lagerung oder der Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen erfolgt) eine andere Befestigung erfordern. 

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

1.12.2 Dächer von Tiefgaragen sind zu begrünen, sofern sie nicht überbaut sind (z.B. 
durch Hauptgebäude, Nebenanlagen, Fahrradstellplätze, Aufenthaltsflächen, 
Durchwegungen etc.). § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
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1.13 Flächen für das Anpflanzen sowie mit Bindung z ur Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Pflanzen 

1.13.1 Die im zeichnerischen Teil entsprechend zum Erhalt gekennzeichneten Bäume 
sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 
 § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB 

1.13.2 Die im zeichnerischen Teil zur Pflanzung gekennzeichneten Bäume sind an den 
dargestellten Standorten zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang zu ersetzen. Zu verwenden sind hochstämmige standortgerechte Laub-
bäume mit einem Stammumfang von mind. 18-20 cm. Es sind offene, begrünte 
Pflanzflächen (Baumscheiben) mit einer Fläche von mindestens 8 m² oder bei be-
festigten Baumscheiben entsprechende unterirdische Baumquartiere mit mindes-
tens 12 m³ verdichtbarem Baumsubstrat nach dem jeweiligen Stand der Technik 
herzustellen. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

1.13.3 Für alle im Bebauungsplan festgesetzten Baumpflanzungen gilt, dass geringfügige 
Abweichungen von den eingetragenen Standorten in begründeten Fällen (Brand-
schutz, Zufahrt, Leitungstrassen usw.) zugelassen sind. Die Baumstandorte müs-
sen auf die Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen abgestimmt werden. Bei den 
Pflanzarbeiten sind die Vorgaben der „FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen“ 
zu beachten. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

1.13.4 Für die im Bebauungsplan im Bereich der Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung „Mobilitätsstation, Stellplätze, Trafostation“ dargestellten Bäume gilt, dass 
von den eingetragenen Standorten in begründeten Fällen abgewichen werden und 
im Einzelfall ein Baum entfallen kann, wenn Gründe der Verkehrsplanung oder 
des Brandschutzes dies erforderlich machen. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

1.13.5 Für die im Bebauungsplan im Bereich der Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-
mung „Quartiersplatz“ dargestellten Bäume gilt, dass von der dargestellten Anzahl 
und den eingetragenen Standorten abgewichen werden kann, wenn der Herstel-
lung des Platzes ein konkreter Freiflächengestaltungsplan zugrunde liegt, der die 
Pflanzung von mindestens 8 Bäumen auf dem Quartiersplatz beinhaltet. 
 § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 

1.13.6 Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA 1 bis WA 3 und der Mischgebiete MI 
1 und MI 2 sind pro 400 m² angefangene Grundstücksfläche ein mittel- bis groß-
kroniger Laubbaum mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB 
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Rechtsgrundlagen 

 

� Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.11.2014 
(GBl. S. 501) 

� § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) 
 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

§ 9 ABS. 4 BAUGB I. V. M. § 74 ABS. 1 BIS 7 LBO 

2.1 Dächer 

2.1.1 Flachdächer sind, sofern sie nicht als Dachterrasse genutzt werden, mit einer ve-
getationsfähigen Substratschicht von min. 8 cm (zuzüglich Drainschicht) herzustel-
len und extensiv zu begrünen. Die Dachflächen über dem obersten Geschoss sind 
vollständig extensiv zu begrünen, Dachterrassen sind dort nicht zulässig. 

2.1.2 Solaranlagen sind aus blendfreiem Material herzustellen. Auf Sattel- und Walmdä-
chern ist die Aufständerung von Solaranlagen nicht zulässig. 

2.1.3 Dachaufbauten (Dachgauben, -einschnitte) sind nur in den allgemeinen Wohnge-
bieten WA 3 und WA 4 sowie in den Mischgebieten MI 2-MI 5 zulässig. Sie dürfen 
nicht mehr als insgesamt ½ der Länge der dazugehörigen Dachseite überschrei-
ten. 

2.1.4 Der Abstand der Dachaufbauten (Dachgauben, -einschnitte) zu den Ortgängen 
muss, gemessen von der jeweiligen Außenkante Dach, mindestens 1,50 m betra-
gen. 

2.1.5 Der Dachansatz von Dachaufbauten (Dachgauben, -einschnitte) muss, gemessen 
parallel zur Dachfläche, mindestens 1,00 m unter dem Hauptfirst und mindestens 
1,00 m über der Traufkante liegen. 

2.1.6 Dachdeckungen aus Blei-, Kupfer- oder Zinkblech müssen beschichtet oder ähn-
lich behandelt sein, damit ein Schadstoffabtrag durch Regenwasser vermieden 
wird. 

2.2 Einfriedungen 

2.2.1 Zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin sind nur Hecken mit einer maximalen Hö-
he von 0,50 m als Einfriedungen zulässig. Im übrigen Plangebiet dürfen die He-
cken als Einfriedungen bis zu 1,0 m hoch sein. 

Teil B  
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2.2.2 Zur Wilhelm-Bauer-Straße, Amalie-Tonoli-Straße und Wasserstraße sowie auf der 
Gemeinbedarfsfläche „Kindertagesstätte“ sind auch andere Einfriedungen zuläs-
sig. 

2.2.3 Im Mischgebiet MI 5 und im eingeschränkten Gewerbegebiet sind Einfriedungen 
als Hecken oder Drahtzäune mit Heckenvor- oder -hinterpflanzung bis max. 1,8 m 
ab natürlicher Geländeoberkante (Boden nach Herstellung der Baumaßnahme) 
zulässig. 

2.2.4 Mauern und die Verwendung von Stacheldraht sind im gesamten Geltungsbereich 
unzulässig. 

2.3 Werbeanlagen 

Hinweis: Der Bereich östlich der Amalie-Tonoli-Straße liegt innerhalb der Werbeanlagensat-
zung der Stadt Offenburg, so dass die dort definierten Festsetzungen gültig sind. 

2.3.1 Im Mischgebiet MI 5 und im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE sind Werbean-
lagen an Gebäuden nur unterhalb der Dachtraufe zulässig. Die Fläche aller Wer-
beanlagen an einer Fassadenseite darf in der Summe insgesamt maximal 10 % 
der jeweiligen Fassadenfläche nicht überschreiten. 

2.3.2 Im Mischgebiet MI 5 und im eingeschränkten Gewerbegebiet GEE ist max. 1 frei-
stehende Werbeanlage je Gebäude zulässig, die jeweils nicht höher als 3,0 m und 
nicht breiter als 0,75 m sein darf. Fahnen sind nicht zugelassen. 

2.3.3 Sich bewegende Werbeanlagen und Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- 
oder Blinklicht, Großbildwände mit wechselnden Bilddarstellungen und Videowän-
de (z.B. sog. City-Light-Boards) sind im Mischgebiet MI 5 und im eingeschränkten 
Gewerbegebiet GEE nicht zulässig. 

2.4 Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen 

2.4.1 Die unbebauten und nicht oberflächenbefestigten Flächen bebauter Grundstücke 
in den allgemeinen Wohngebieten und den Mischgebieten sind gärtnerisch anzu-
legen und dauerhaft zu unterhalten. 

2.4.2 Vorgärten dürfen sowohl in den allgemeinen Wohngebieten als auch in den 
Mischgebieten nicht als Arbeits- oder Lagerflächen benutzt werden. 

2.5 Niederspannungsfreileitungen 

Freileitungen (z. B. für Niederspannung, Telekommunikation) sind nicht zugelas-
sen. Die entsprechenden Netze sind in Erdverkabelung auszuführen. 
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3 NACHRICHTLICH ÜBERNOMMENE FESTSETZUNGEN AUFGRUND ANDERER 
RECHTSVORSCHRIFTEN 

§ 9 Abs. 6 BauGB

3.1 Denkmalschutz 

3.1.1 Im Geltungsbereich befinden sich Gebäude und Anlagen, die nach § 2 DSchG als 
Kulturdenkmäler ausgewiesen sind. Bauliche Änderungen bedürfen einer denk-
malschutzrechtlichen Genehmigung. 

3.1.2 Die Stadtbefestigung mit innerer Stadtmauer, Rondenweg, äußere Stadtmauer 
und vorgelagertem Grabenbereich ist ein Kulturdenkmal besonderer Bedeutung 
nach § 12 DSchG. 

3.1.3 Teile des Geltungsbereichs (Stadtmauer, Zwingerpark, Mühlbach und Grünanla-
gen westlich des Mühlbachs) sind ein archäologisches Kulturdenkmal. 

3.2 Gewässerrandstreifen 

Im Bereich des Gewässerrandstreifens gelten die Bestimmungen des § 38 Was-
serhaushaltsgesetz (WHG) und § 29 Wassergesetz (WG). Die derzeit im Bereich 
der festgesetzten Gewässerrandstreifen liegenden baulichen Anlagen bleiben für 
die Dauer ihres Bestandes rechtmäßig (Bestandsschutz). Substanzerhaltende 
Verbesserungen und Betriebsmodernisierungen ohne Neubauten bleiben dabei 
zulässig. 

4 KENNZEICHNUNGEN 

4.1 Flächen bei denen besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwir-
kungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen 
Naturgewalten erforderlich sind 

§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich hochwassergefährdete 
Gebiete, die bei nur seltener als einmal alle 100 Jahre auftretenden extremen 
Hochwasserereignissen >HQ100 (=HQextrem) überflutet werden. In den hoch-
wassergefährdeten Gebieten sind die Bestimmungen der Anlagenverordnung 
wassergefährdender Stoffe (VAwS) in der jeweiligen Fassung anzuwenden. 

Teil C 
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5 HINWEISE 

5.1 Denkmalschutz 

5.1.1 Im gesamten Bereich westlich des Mühlbachs können bisher unbekannte archäo-
logische Bodenfunde zutage treten, deshalb ist der Beginn von Erschließungsar-
beiten sowie allen weiteren Erd- und Aushubarbeiten frühzeitig dem Landesamt 
für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Archäologische 
Denkmalpflege (abteilung8@rps.bwl.de) schriftlich mitzuteilen. 

5.1.2 Nach § 20 DschG (Zufällige Funde) ist das Landesamt für Denkmalpflege im Re-
gierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 – Archäologische Denkmalpflege (abtei-
lung8@rps.bwl.de) umgehend zu benachrichtigen, falls Bodenfunde bei Erdarbei-
ten im Bebauungsplangebiet zu Tage treten. 

5.2 Baugrunduntersuchungen 

Aus ingenieurgeologischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass im Planungsgebiet 
„Mühlbach-Spinnereigelände“ bei einer Lastabtragung innerhalb der offensichtlich 
bis zu 2,1 m mächtigen Auffüllungen erhebliche Setzungen möglich sind. Für 
Neubauten werden daher objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
4020 empfohlen. 

5.3 Altlasten 

Auflagen und Bestimmungen aus Sicht der Altlastenbearbeitung im Bereich des 
ehemaligen Spinnereigeländes, BPL-Gebiet "Mühlbach - Spinnereigelände', Of-
fenburg: 

5.3.1 Sämtliche im Bebauungsplangebiet „Mühlbach - Spinnereigelände" notwendig 
werdenden Erdarbeiten sind unter Begleitung eines in der Altlastenbearbeitung er-
fahrenen Gutachters vorzunehmen. Dabei sind die augenscheinlich anthropoge-
nen Auffüllungsmaterialien (z. B. durchsetzt mit Ziegel-, Beton- und Straßenauf-
bruch, schwarzbraun verfärbt, etc.) getrennt von mutmaßlich nicht erhöht schad-
stoffhaltigen, natürlich anstehenden Bodenmaterial auszubauen. Die ausgebauten 
Erdmaterialien sind anschließend auf deren Schadstoffgehalte zu untersuchen, 
und einer den Untersuchungsergebnissen entsprechenden ordnungsgemäßen 
und schadlosen Verwertung zu zuführen. Die Wiederverwertung vor Ort oder an-
dernorts ist auf Grundlage der vom Umweltministerium herausgegebenen Verwal-
tungsvorschrift für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial vor-
zunehmen (VwV Boden vom 14. März 2007; Az : 25-8980.08M Land/3). 

5.3.2 Der Umfang des getrennt ausgebauten, erhöht schadstoffhaltigen Auffüllungsma-
terials, dessen Schadstoffgehalte und deren Verwertung ist dem Landratsamt Or-
tenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, anzuzeigen. 

5.3.3 Werden bei den Erdarbeiten ungewöhnliche Färbungen und Reststoffe (z B 
Schlacken, Teer, pechartige Substanzen) und/oder Geruchsemissionen (z.B. Mi-
neralöle) wahrgenommen, so ist umgehend das Landratsamt Ortenaukreis, Amt 
für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, zu unterrichten. Die Aushubarbeiten sind 
an dieser Stelle zunächst einzustellen. 
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5.3.4 Gegebenenfalls anfallende Bauschuttmaterialien sind zu trennen und soweit als 
möglich einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung (zugelassene Re-
cyclinganlage) im Sinne von § 7 Abs. 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes zuzufüh-
ren. 

5.4 Artenschutz 

Die artenschutzrechtlichen Belange nach § 44 BNatSchG Abs. 1 sind zu beach-
ten, um Verbotstatbestände zu vermeiden. 

Offenburg, den 09.01.2017 

Die Oberbürgermeisterin 
Edith Schreiner 

Der Planverfasser 



 
 

Gehölzliste zur Bauleitplanung 
(Liste mit empfehlendem Charakter) 

 

 
1. Großbäume / Bäume 1. Ordnung 
(Wuchshöhe 20 – 40m) (nur für sehr große Gärten oder in Parkanlagen 

empfehlenswert) 

 
Laubbäume 
Lat. Name    Dt. Name 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Aesculus hippocastanum  Rosskastanie 

Betula pendula   Sand-Birke 

Castanea sativa   Edel-Kastanie 

Fagus sylvatica   Rot-Buche 

Fraxinus excelsior  Esche 

Juglans nigra   Walnuss 

Quercus petraea   Trauben-Eiche 

Quercus robur   Stiel-Eiche 

Salix alba    Silber-Weide 

Tilia cordata    Winter-Linde 

Tilia europaea   Holländische Linde 

Tilia platyphyllos   Sommer-Linde 

Ulmus carpinifolia   Feld-Ulme 

Ulmus glabra   Berg-Ulme 

Ulmus laevis   Flatter-Ulme 

 

 



2. Mittelkronige Bäume / Bäume 2. Ordnung 
(Wuchshöhe 12/15 – 20m) 
2.1. Laubbäume 
Lat. Name    Dt. Name 
Acer campestre   Feldahorn 

Acer platanoides i. S.  Spitz-Ahorn 

Aesculus hippocastanum  Rosskastanie 

Alnus incana   Grau-Erle 

Betula pendula   Sand-Birke 

Betula pubescens   Moor-Birke 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Juglans regia   Walnuss 

Prunus avium   Vogel-Kirsche 

Pyrus communis   Gew. Wild-Birne 

Salix alba    Silber-Weide 

Salix fragilis    Knack-Weide 

Sorbus aucuparia   Eberesche 

Sorbus domestica   Speierling 

Sorbus intermedia   Schwedische Mehlbeere 

Sorbus torminalis   Elsbeere 

 

2.2. Nadelgehölze 
Lat. Name    Dt. Name 
Taxus baccata   Europäische Eibe 

 

3. Kleinkronige Bäume / Bäume 3. Ordnung 
(Wuchshöhe 7 – 12/15m) 
Lat. Name   Dt. Name 
Betula pubescens   Moor-Birke 

Buxus sempervirens  Buchsbaum 

Cornus alternifolia   Etagen-Hartriegel 

Cornus mas    Kornelkirsche 

Hippophae rhamnoides  Gew. Sanddorn 

Ilex aquifolium   Gew. Hülse 



Prunus cerasifera   Blut-Pflaume 

Prunus mahaleb   Stein-Weichsel 

Prunus padus   Trauben-Kirsche 

Prunus serotina   Späte Trauben-Kirsche 

Pyrus communis   Gew. Wild-Birne 

Rhamnus catharticus  Echter Kreuzdorn 

Salix daphnoides   Frühe Reif-Weide 

Salix elaeagnos  Lavendel-Weide 

Salix fragilis    Knack-Weide 

Salix viminalis   Korb-Weide 

Sorbus aucuparia   Eberesche 

Sorbus domestica   Speierling 

Sorbus intermedia   Schwed. Mehlbeere 

Sorbus torminalis   Elsbeere 

 

4. Straßenbäume (gem. Empfehlungen der Gartenamtsleiterkonferenz 2012) 
Lat. Name      Dt. Name 
Acer campestre `Elsrijk`    Feld-Ahorn 

Acer platanoides `Cleveland`   Spitz-Ahorn 

Acer platanoides `Columnare`   Spitz-Ahorn 

Acer platanoides `Globosum`   Kugelspitz- Ahorn 

Acer platanoides `Olmstedt`   Spitz-Ahorn 

Alnus cordata     Italienische Erle 

Alnus x spaethii     Erle 

Carpinus betulus `Fastigiata`   Pyramiden-Hainbuche 

Corylus colurna     Baumhasel 

Ginkgo biloba     Fächerbaum 

Gleditsia triacanthos `Inermis`   Lederhülsenbaum 

Gl. triacanthos `Shademaster`   Lederhülsenbaum 

Gl. triacanthos `Skyline`    Lederhülsenbaum 

Quercus cerris     Zerreiche 

Quercus palustris     Sumpfeiche 

Quercus petraea     Traubeneiche 

Quercus robur     Stieleiche 



Quercus robur `Fastigiata`   Stieleiche 

Robinia pseudoacacia`Bessoniana` Scheinakazie 

Robinia pseudoacacia`Monophylla` Scheinakazie 

Robinia pseudoacacia`Sandraudiga` Scheinakazie 

Robinia pseudoacacia`Umbraculifera` Scheinakazie 

Sorbus intermedia `Brouwers`   Schwed. Mehlbeere 

Sorbus x thuringiaca`Fastigiata`  ThüringischeMehlbeere 

Tilia cordata `Erecta`    Winterlinde 

Tilia cordata `Greenspire`    Winterlinde 

Tilia cordata `Rancho`    Winterlinde 

Tilia x flavescens `Glenleven`   Linde 

Tilia tomentosa `Brabant`    Silberlinde 
Tilia vulgaris `Pallida`    Kaiserlinde 

Ulmus hollandica `Dodoens`   Ulmen-Hybride 

 

5. Sträucher 
5.1. Laubgehölze 
Lat. Name    Dt. Name 
Berberis vulgaris   Sauerdorn 

Buxus sempervirens  Buchsbaum 

Cornus mas    Kornelkirsche 

Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 

Corylus avellana   Hasel 

Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 

Forsythia in Sorten   Forsythie 

Hippophae rhamnoides  Sanddorn 

Ilex aquifolium   Gew. Hülse 

Ligustrum vulgare   Gew. Liguster 

Lonicera caerulea   Blaue Heckenkirsche 

Lonicera xylosteum  Gew. Heckenkirsche 

Prunus padus   Traubenkirsche 

Prunus spinosa   Schlehe 

Rhamnus catharticus  Echter Kreuzdorn 

Rhamnus frangula   Faulbaum 



Rosa canina    Hunds-Rose 

Rosa gallica    Essig-Rose 

Rosa glauca    Hecht-Rose 

Rosa rubiginosa   Wein-Rose 

Rubus fruticosus   Brombeere 

Salix aurita    Ohr-Weide 

Salix cinerea   Grau-Weide 

Salix daphnoides   Reif-Weide 

Salix elaeagnos   Lavendel-Weide 

Salix fragilis    Knack-Weide 

Salix triandra   Mandel-Weide 

Salix viminalis   Korb-Weide 

Sambucus nigra   Holunder 

Sambucus racemosa  Trauben-Holunder 

Sorbus aria    Echte Mehlbeere 

 
5.2. Nadelgehölze 
Lat. Name    Dt. Name 
Taxus baccata   Eibe 

 
6. Gehölze für feuchte Standorte 
Lat. Name    Dt. Name 
Acer pseudoplatanus  Berg-Ahorn 

Alnus glutinosa   Schwarz-Erle 

Betula pendula   Hänge-Birke 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Euonymus europaeus  Gew. Pfaffenhütchen 

Frangula alnus   Faulbaum 

Fraxinus excelsior   Gewöhnliche Esche 

Populus alba   Silber-Pappel 

Prunus padus   Trauben-Kirsche 

Quercus robur   Stiel-Eiche 

Salix in Arten   Weide 

Sambucus racemosa  Trauben-Holunder 



Ulmus glabra   Berg-Ulme 

Viburnum opulus   Gew. Schneeball 

 
7. Obstgehölze 
7.1 Äpfel 
Ananasrenette   Graue Herbstrenette 

Aujäger    Gravensteiner 

Jakob Fischer   Kaiser Wilhelm 

Bittenfelder    Klarapfel 

Bohnapfel    Kohlenbacher 

Boskoop    Melrose 

Brettacher    Neuneschläfer 

Champagner Renette  Ontario 

Christkindler    Pilot 

Danziger Kantapfel   Rote Sternrenette 

Dundenheimer Schätzler  Roter Eiserapfel- Nägelapf. 

Florina    Sonnenwirtsapfel 

Gelber Edelapfel   Taffetapfel 

Gestriffelter Herrenapfel  Transparent Von Croncels 

Gewürzluiken   Ulmer Polizeiapfel 

Glockenapfel   Wiltshire 

Goldparmäne   Zuccalmaglio Renette 

 
7.2 Birnen 
Champagner Bratbirne  Jaköbele 

Clapps Liebling   Köstliche Aus Charneux 

Eierbirne    Ölbirne 

Gelbmöstler    Oberösterreich. Weinbirne 

Gellerts Butterbirne  Pastorenbirne 

Gräfin von Paris   Schweizer Wasserbirne 

Graue Herbstbutterbirne  Stuttgarter Geishirtle 

Gute Graue    Thurnbirne 

Hanauer Gwährbirne  Wachsbirne 

Harmersbacher   Williams Winterforelle 



 
7.3 Kirschen/ Tafelkirschen 
Benjaminler    Meckenheimer 

Dollenseppler   Regina 

Schlapper    Sunburst 

Schwarze Schüttler  Valeskia  

Kordia 

 
7.4 Pflaumen/ Zwetschgen 
Anna Späth    Herman 

Bühler und ihre Typen  Löhrpflaume 

Czernowitzer   Lützelsachser 

Erntepflaume Nancy  Mirabelle 

Ersinger    Valjevka 

Gute von Bry   Wagenstadter Pflaume 

Große Grüne Reneclaude Zibarten 

 
7.5 sonstiges 
Esskastanie Eberesche 

Mispel Quitte 

Speierling Walnuss 
 
8. Heckengehölze für frei wachsende Hecken 
8.1. Laubgehölze 
Lat. Name    Dt. Name 
Acer campestre   Feld-Ahorn 

Carpinus betulus   Hainbuche 

Fraxinus excelsior   Gewöhnliche Esche 

Malus sylvestris   Holz-Apfel 

Populus tremula   Zitter-Pappel 

Prunus avium   Vogel-Kirsche 

Prunus padus   Trauben-Kirsche 

Quercus petraea   Trauben-Eiche 

Quercus robur   Stiel-Eiche 



Rhamnus catharticus  Echter-Kreuzdorn 

Salix caprea    Sal-Weide 

Sorbus aucuparia   Vogelbeere 

Ulmus carpinifolia  Feld-Ulme 

 
8.2. Sträucher 
Lat. Name Dt. Name 
Amelanchier ovalis   Echte Felsenbirne 

Berberis vulgaris   Sauerdorn 

Cornus mas    Kornelkirsche 

Cornus sanguinea   Roter Hartriegel 

Corylus avellana  Haselnuss 

Euonymus europaeus  Gew. Pfaffenhütchen 

Ilex aquifolium   Gew. Hülse 

Ligustrum vulgare   Gew. Liguster 

Lonicera caerulea   Blaue Heckenkirsche 

Lonicera xylosteum  Gew. Heckenkirsche 

Prunus mahaleb   Felsen-Kirsche 

Prunus spinosa   Schlehe 

Rhamnus catharticus Echter Kreuzdorn 

Rhamnus frangula   Faulbaum 

Rosa canina    Hunds-Rose 

Rosa gallica    Essig-Rose 

Rosa glauca    Hecht-Rose 

Rosa pimpinellifolia  Bibernell-Rose 

Rosa rubiginosa   Wein-Rose 

Rubus fruticosus   Brombeere 

Sambucus nigra   Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana   Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus   Gew. Schneeball 

 
 
 
 



9. Heckengehölze für geschnittene Hecken 
9.1. Laubgehölze 
Lat. Name    Dt. Name 
Acer campestre   Feld-Ahorn 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Fagus sylvatica in Sorten  Rot-Buche 

 
9.2. Sommergrüne Sträucher 
Lat. Name    Dt. Name 
Cornus mas    Kornelkirsche 

Forsythia intermedia  Forsythie 

Ligustrum vulgare   Gew. Liguster 

Lonicera xylosteum  Gew. Heckenkirsche 

Prunus spinosa   Schlehe 

Ribes in Arten   Johannisbeere 

Syringa vulgaris   Wild-Flieder 

 
9.3. Immergrüne/ Wintergrüne Sträucher 
Lat. Name    Dt. Name 
Berberis vulgaris   Sauerdorn 

Buxus sempervirens  Buchsbaum 

Ilex aquifolium  Gew. Hülse 

Ligustrum vulgaris   Gew. Liguster 

 
9.4. Nadelgehölze 
Lat. Name    Dt. Name 
Taxus baccata   Europäische Eibe 

 
10. Kletterpflanzen 
Lat. Name    Dt. Name 
Humulus lupulus   Hopfen 

Lonicera japonica repens  Kriechende Heckenkirsche 

Lonicera caprifolium  Echtes Geißblatt 

Clematis vitalba   Gewöhnliche Waldrebe 



Rosa in Arten   Kletterrosen 

Rubus fruticosus   Brombeere 

Hedera helix    Gewöhnlicher Efeu 

 

 

Kontakt: 
 
Dipl.-Ing. Assessor Jens Lüdeke 
Stadt Offenburg- Fachbereich Stadtplanung und Baurecht 
Abteilung Stadtplanung und Stadtgestaltung 
-Umweltprüfung, Umweltplanung, Landschaftsplanung- 
 
Wilhelmstr. 12 
77654 Offenburg 
Tel.    : ++49 781 82-2403 
Fax    : ++49 781 82-7670 
Mobil : ++1520-9228672 
E-Mail: jens.luedeke@offenburg.de 
 

mailto:jens.luedeke@offenburg.de
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